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An den Grossen Landrat 
 
 
Blockzeiten an der Primarschule Davos 
 
 
1. Sachverhalt 
 
Seit längerer Zeit gelten an den Davoser Kindergärten am Vormittag einheitliche Unterrichtszei-
ten. Ein Kind besucht in der Regel von ca. 08.00 bis 11.40 Uhr (geringfügige Abweichungen sind 
je nach Kindergartenstandort möglich) den Unterricht in der Vorschulstufe. An der Primarstufe 
wird gegenwärtig nicht in Blockzeiten unterrichtet, denn durch die diversen Klassenteilungen – in 
den unteren Klassen sind es mehr als in den oberen Klassen – besuchen zu den Randzeiten 
abwechslungsweise öfters nur halbe Klassen den Unterricht, während die andere Hälfte den 
Unterricht später beginnt oder früher beendet. Dieser vom Kanton vorgesehene und empfohlene 
Halbklassenunterricht ist sehr wertvoll, da somit gewisse Unterrichtsthemen im kleineren Rahmen 
(Halbklasse) erarbeitet werden können. 
 
Der geteilte Unterricht mit seinen grossen Vorteilen für die Schüler/innen hat aber zur Folge, dass 
die Eltern ihre Kinder im Wochenablauf immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten zu Hause 
haben. Für viele Eltern ist diese Tatasche unbefriedigend, und es erlaubt primär den Müttern 
und/oder den Alleinerziehenden nicht, einer geregelten Anstellung nachzugehen. 
 
Schon öfters wurden die Verantwortlichen der Schule mit dieser für die Eltern unbefriedigenden 
Tatsache konfrontiert. Letztmals erfolgte dies Ende Januar 2011, als über 250 Elternunterschrif-
ten eingereicht wurden. Diese Personen verlangten, die Thematik der Blockzeiten für Davos 
aufzugreifen, eine Lösung zu erarbeiten und baldmöglichst umzusetzen. Der Schulrat beriet 
dieses Anliegen an seiner Sitzung vom 26.02.2011 und hielt damals fest, dass für die Erarbeitung 
eines Davoser Modells eine breit abgestützte Arbeitsgruppe eingesetzt wird, die mögliche Model-
le für Davos erarbeiten soll. 
 
Am 04.04.2011 stellte der Churer Schuldirektor Gion Caviezel sämtlichen Lehrpersonen und den 
weiteren interessierten Personen (u.a. aus dem Grossen Landrat) das Churer Blockzeitenmodell 
vor. Die vom Schulrat eingesetzte Arbeitsgruppe ‚Blockzeiten’ zog weitere Modelle bei und prüfte 
diese ebenfalls. Aufgrund der Tatsache, dass das Churer Modell keine einschneidenden und 
negativen Auswirkungen in der Schulqualität zur Folge hatte, lehnte man sich bei der Erarbeitung 
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des Davoser Modells im Wesentlichen an das Churer Beispiel an. Zumal die Umsetzung in Chur 
nach ersten Rückmeldungen von Seiten der Eltern praktisch durchwegs positiv bewertet wurde 
und von den Lehrpersonen grossmehrheitlich ebenfalls auf Zustimmung stiess. 
 
Bedingt durch die unterschiedlichen und teilweise eingeschränkten räumlichen Möglichkeiten in 
den beiden Schulzentren Davos Platz und Davos Dorf musste die Machbarkeit für die Davoser 
Schule geprüft werden. Man entschied sich daher, für diese beiden Primarschulzentren Modell-
stundenpläne zu erarbeiten. Der grösste Engpass zeigte sich relativ rasch bei der Belegung der 
Turnhalle in Davos Dorf. 
 
Aufgrund des erarbeiteten Modellstundenplans wird diese Halle in Zukunft von Unterrichtsbeginn 
am Morgen bis zum Unterrichtsschluss am Abend lückenlos gefüllt sein. Die Doppel-Turnhallen 
an der Primarschule Davos Platz hingegen zeigen noch einige Lücken, so dass der Turnunter-
richt für die Kindergärten in dieser Halle erteilt werden kann. (Bereits jetzt unterrichten zwei 
Kindergärtnerinnen aus dem Schulkreis Davos Dorf den Turnunterricht in der Doppelturnhalle 
resp. in der Arkadenhalle in Davos Platz). 
 
Auch bei einigen weiteren Schulräumen in Davos Dorf werden die Kapazitätsgrenzen erreicht. So 
z.B. bei den Räumen für den Religionsunterricht und für den Singunterricht. Diese Engpässe 
hätten sich aber auch ohne die Einführung der Blockzeiten ergeben, resp. sie haben sich bereits 
in der Vergangenheit gezeigt. 
 
 
2. Was ist neu bei der Einführung von Blockzeiten? 
 
Im Zentrum steht die möglichst optimale Beibehaltung der gegenwärtigen Schulqualität, dafür 
wurden folgende Grundsätze für die Erarbeitung der Blockzeiten vorgegeben: 


– Alle Schüler/innen der Primarschule Davos besuchen den Unterricht an allen Vormittagen 
von 08.15 Uhr bis 11.40 Uhr. 


– Für alle Kinder werden am Montag, Dienstag und Donnerstag am Nachmittag nach Schul-
schluss betreute Aufgabenzeiten angeboten. 


– Der Halbklassenunterricht wird gegenüber der heutigen Situation in leicht reduziertem 
Rahmen beibehalten. Dies wird ermöglicht durch 


- eine zusätzliche Lektion Musikunterricht in Form von musikalischer Grundschule in der 
1. Klasse. 


- eine zusätzliche Lektion Sportunterricht in der 1. bis 3. Klasse (J+S Sportkids). 


- eine Anpassung des Religionsunterrichts (u.a. durch Zusammenführung zweier parallel 
geführter Halbklassen zu einer Religionsklasse). 


- das Vollpensum der Klassenlehrperson, das den Vorgaben im Entwurf „Revision Schul-
gesetz des Kantons Graubünden“ entspricht. 


– Am Freitag endet der Unterricht in allen Primarschulklassen um 15.20/15.30 Uhr. 
 
Bei der Umsetzung der Blockzeiten für den Unterschnitt wurde darauf geachtet, dass die Unter-
schnitter Schüler/innen vom gleichen Angebot profitieren können wie die Kinder in den Schulhäu-
sern Davos Platz und Davos Dorf. Änderungen ergeben sich bei den Unterrichtszeiten (Unter-
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richtsbeginn/Unterrichtsschluss), beim Zeitpunkt und Umfang für die betreuten Aufgabenzeiten 
(eine statt zwei bis vier Stunden/Schulstandort im Unterschnitt). 
 
Damit die Tagesschüler/innen von Monstein das Elternhaus nicht zu früh (vereinzelt vor 07.00 
Uhr) verlassen müssen, hat man die Fahrzeit für diese Kinder ebenfalls als Anteil an die Blockzei-
ten gewertet. Unter diesen Voraussetzungen können diese Kinder das Elternhaus um ca. 08.00 
Uhr verlassen. 
 
Die Kosten für das Zusatzangebot „J+S Kids“ werden vom Bund mitfinanziert und das Zusatzan-
gebot „Musikalische Grundbildung“ wird gar vollumfänglich von der Musikschule Davos getragen. 
 
 
3. Erwägungen 
 
Im neuen Schulgesetz ist vorgesehen, dass künftig sämtliche Primarschulen den Unterricht am 
Vormittag in Blockzeiten führen müssen. Dieser Teil der Schulgesetzesrevision wurde im Gros-
sen Rat des Kantons Graubünden bereits beraten und in befürwortendem Sinne verabschiedet. 
Ab Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes (voraussichtlich ab Schuljahr 2013/14) werden sämtli-
che Bündner Gemeinden in der Folge den Blockzeitenunterricht anbieten müssen. 
 
Das erarbeitete Modell sieht folgende Zusatzangebote vor: 


– Eine zusätzliche Lektion Musikunterricht in Form von musikalischer Grundschule in der 
1. Klasse. Die Kosten dafür übernimmt vollumfänglich die Musikschule Davos. 


– Die Zusammenführung zweier Halbklassen (bzw. der Halbklassenunterricht) im Fach Religi-
on in beiden wöchentlichen Lektionen in der 1. und 2. Klasse. 


– Eine zusätzliche Lektion Sportunterricht in der 1. bis 3. Klasse (J+S Sportkids). Von den 
Zusatzkosten für das Fach J+S Sportkids von Fr. 62'400.– trägt der Bund knapp einen Drit-
tel, so dass für die Gemeinde lediglich Fr. 43'200.– verbleiben. (Es ist anzunehmen, dass bei 
einer obligatorischen Einführung der Blockzeiten für alle Bündner Schulgemeinden weitere 
Schulen diese Gelder beantragen möchten und dass es danach schwieriger werden dürfte, 
an diese Gelder zu kommen.) 


 
Für das übrige Angebot wie ‚Betreuten Aufgabenzeiten’, für Turn- und Schwimmlehrpersonen 
und für zusätzliche Hallenbadeintritte ist mit Gesamtkosten von Fr. 68'100.– zu rechnen. Weil auf 
der anderen Seite mit dem Angebot der Blockzeiten die Anzahl der geteilten Lektionen für die 
Lehrpersonen gekürzt werden kann, fallen in diesem Bereich Minderausgaben von Fr. 31'200.– 
an. Somit ist für diesen Teil mit Mehrausgaben von Fr. 36'900.– zu rechnen. 
 
Mit dem erarbeiteten Blockzeitenmodell Davos muss insgesamt mit zusätzlichen Lohnkosten von 
Fr. 80'100.– pro Jahr (Fr. 43'200.– plus Fr. 36'900.–) gerechnet werden. Finanziell ist hierfür 
abschliessend der Grosse Landrat zuständig (Art. 21a lit. b der Davoser Verfassung). 
 
In verschiedenen Gesprächen mit Elternteilen wurde immer wieder die grosse Bedeutung der 
Blockzeiten unterstrichen. Mit der Einführung von Blockzeiten werden den Eltern deutlich bessere 
Möglichkeiten geboten, eine berufliche Tätigkeit auszuüben. 
 
Es ist davon auszugehen, dass dadurch zusätzliche Steuereinnahmen für die Gemeinde anfallen. 
Diese Zusatzeinnahmen seriös zu beziffern, ist äusserst schwierig. Es ist aber anzunehmen, 
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dass ein Grossteil der Zusatzkosten von Fr. 80'100.– für das Blockzeitenmodell durch Zusatzein-
nahmen bei den Steuern wettgemacht werden. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Der Einführung von Blockzeiten per Schuljahr 2012/13 an den Davoser Primarschulen wird 


zugestimmt. 
 
2. Die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von Fr. 80'100.– werden genehmigt. 
 
3. Die Umsetzung des Blockzeitenmodells obliegt dem Schulrat. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Petition/Unterschriftensammlung zur Einführung von Blockzeiten in der Schule der Land-


schaft Davos mit 257 Unterzeichnungen vom Januar 2011 
 
 
Mitteilung an 
– Schulrat 
– Hauptschulleiter 
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An den Grossen Landrat 
 
 
Postulat Hans Eidenbenz betreffend Schutz der Davoser Zeugen früherer Architektur 
und Lebensart, Prüfung und Abschreibung 
 
 
1. Veranlassung 
 
Landrat Hans Eidenbenz sel., Mitglied des Grossen Landrates, reichte mit Datum vom 18. Sep-
tember 2009 ein Postulat betreffend „Davoser Zeugen früherer Architektur und Lebensart schüt-
zen“ ein. Der Postulant hält fest, dass einerseits die Erhaltung historisch wertvoller Bauzeugen 
von grosser öffentlicher Bedeutung sei, andererseits aber wegen der fehlenden Wirtschaftlichkeit 
mehr und mehr verschwinden. 
 
Landrat Hans Eidenbenz ersucht den Kleinen Landrat folgende Fragen zu prüfen: 
 
1. Die historisch wertvollen Gebäude der Landschaft Davos werden nach transparenten Krite-


rien identifiziert. Ihre vollständige Zusammenstellung wird dem Grossen Landrat bekannt ge-
geben. 


 
2. Ein Massnahmenkonzept mit gesetzlicher Abstützung soll den langfristigen Erhalt dieser 


Gebäude sichern. 
 
3. Für die Eigentümer dieser Gebäude steht eine eindeutig bestimmte Anlaufstelle bei der 


Gemeinde bereit. Diese informiert über Unterstützungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand 
und von gemeinnützigen Institutionen. 


 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
In seiner Stellungnahme vom 16. März 2010 zur Frage der Überweisung des Postulats teilte der 
Kleine Landrat grundsätzlich die Meinung, dass Siedlungsbereiche und Einzelbauten von beson-
ders künstlerischer, historischer, architektonischer oder landschaftsprägender Bedeutung zu 
schützen sind, wie es im kantonalen Raumplanungsgesetz, Art. 43, vorgesehen ist. 
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Bund, Kanton und die Gemeinde Davos kennen geschützte Bauten und Baugruppen (Art. 111 
des kommunalen Baugesetzes) sowie erhaltenswerte Bauten und Baugruppen (Art. 112). Wäh-
rend bei erhaltenswerten Bauten die Restriktionen moderater gehalten sind, können geschützte 
Objekte nur unter grossen Aufwendungen baulich verändert werden. 
 
In den letzten Jahren wurde von Eigentümern und Architekten mehr und mehr die von der 
öffentlichen Hand auferlegte Schutzwürdigkeit hinterfragt. In der Regel ging es dabei um Gesu-
che für Umbauten oder gar Abbruch. Dabei stellte sich oft die Frage nach den Kriterien. Der 
Kleine Landrat unterstützte die Stossrichtung des Postulanten, die Frage des Gebäudeschutzes 
zu prüfen und die Situation in der Gemeinde zu analysieren. 
 
Der Grosse Landrat hatte in der Folge das Postulat Eidenbenz an der Sitzung vom 20. April 2010 
auf Antrag des Kleinen Landrates überwiesen. 
 
 
3. Vertiefte Prüfung des Postulatanliegens 
 
3.1. Identifizierung der historisch wertvollen Gebäude 
 
Der Kleine Landrat legte in seinen Legislaturzielen 2009-2012 bezüglich der Sicherung histori-
scher Gebäude der Davoser Baukultur fest, dass das Inventar der erhaltens- und schützenswer-
ten Bauten überprüft und ergänzt werden soll und dass sämtliche Liegenschaften bezüglich 
Schutzwürdigkeit überprüft werden sollen. 
 
Bei den weiteren Abklärungen zeigten sich jedoch zwei grosse Hürden bei der Realisierung 
dieser Aufgabenstellung: 
 
Einerseits verlangt die Überprüfung der verschiedenen Gebäude in der Region Davos einen sehr 
umfangreichen Arbeitsaufwand von Personal der Gemeindeverwaltung und von ausgewiesenen 
Spezialisten. Das Bauamt ist personell nicht in der Lage diese ausserordentliche Arbeitsleistung 
umfangmässig zu erbringen. In der jetzigen Situation ist es der Gemeinde auch aus finanzieller 
Sicht nicht möglich, diese Tätigkeiten auszulagern und auch die erwarteten Aufwände der exter-
nen Spezialisten zu übernehmen. 
 
Andererseits ist bei einer Neueinteilung der Gebäude in die Klassen der Erhaltens- und Schutz-
würdigkeit, welche die Handlungsmöglichkeiten des Eigentümers beeinträchtigen können, mit 
einer Flut von Einsprachen und rechtlichen Auseinandersetzungen zu rechnen. 
 
Der Kleine Landrat ist deshalb der Meinung, dass es gegenwärtig sinnvoller ist, mit den aktuellen 
Inventaren weiterzuarbeiten und die rechtlichen Möglichkeiten zum Erhalt und Schutz der Ge-
bäude voll auszuschöpfen. Die Gemeinde ist in Besitz eines Gebäudeinventars. Die dazu erstell-
ten und von der Regierung des Kantons Graubünden am 16. April 2002 genehmigten Planunter-
lagen mit den bezeichneten Gebäuden sind beim Hochbauamt jederzeit einsehbar. 
 
 
3.2. Massnahmenkonzept zum langfristigen Erhalt historisch wertvoller Gebäude 
 
Massnahmen zum Erhalt und Schutz von historisch wertvollen Gebäuden werden gemäss 
gültigem Baugesetz bei Bedarf eingeleitet. Dabei stehen folgende Massnahmen im Vordergrund: 
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– Aufnahmen der historisch wertvollen Liegenschaften in Absprache mit dem Kantonalen Amt 
für Denkmalpflege (Pflicht, Kosten werden durch den Kanton übernommen) 


 
– Bauberater (Pflicht, gemäss Baugesetz) 
 
– Projekt, muss mit dem Kantonalen Amt für Denkmalpflege abgesprochen werden, Ausfüh-


rung gemäss deren Richtlinien) 
 
Historisch wertvolle Gebäude, die im kommunalen Gebäudeinventar enthalten sind, können 
neuen Nutzungsmöglichkeiten angepasst und baulich verändert werden, jedoch sind bestimmte 
Voraussetzungen zu erfüllen: 
 
a) BauG Art. 9 Bauberatung, Aufgaben 
 
b) BauG Art. 111 Geschützte Bauten und Baugruppen 
 
c) BauG Art. 112 Erhaltenswerte Bauten und Baugruppen 
 
Der Kleine Landrat ist der Ansicht, dass die bestehenden Bestimmungen der Gemeinde genü-
gen, um die Zielsetzung des Gebäudeschutzes wirksam umzusetzen. Letzten Endes ist es 
jedoch in der Verantwortung des jeweiligen Gebäudeeigentümers, sich für den Erhalt der Gebäu-
desubstanz einzusetzen und den Fortbestand zu garantieren. 
 
 
3.3. Anlaufstelle bei der Gemeinde / Unterstützungsmöglichkeiten 
 
Die Forderung nach einer kompetenten Auskunftsstelle wird vom Hochbauamt bereits heute 
erfüllt. Nach Voranmeldung gibt das Hochbauamt bzw. der Bauberater oder in Einzelfällen auch 
ein Mitarbeiter der Kantonalen Denkmalpflege, je nach Objekt gerne kompetent Auskunft betref-
fend Umgang mit historisch wertvollen Gebäuden und allfälligen Unterstützungsmöglichkeiten. 
 
Allerdings sind in den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen Unterstützungsbeiträge für die 
Sanierung von erhaltens- und schützenswerten Gebäuden nicht vorgesehen. Für Unterstüt-
zungsbeiträge sind daher private Geldgeber, Stiftungen oder die Denkmalpflege als Projektpart-
ner anzusprechen. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Der vorstehende Prüfungsbericht zum Postulat Hans Eidenbenz betreffend Schutz der 


Davoser Zeugen früherer Architektur und Lebensart wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Das Postulat Hans Eidenbenz betreffend Schutz der Davoser Zeugen früherer Architektur 


und Lebensart wird als erfüllt am Protokoll abgeschrieben. 
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Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Hans Eidenbenz, Postulat "Davoser Zeugen früherer Architektur und Lebensart schützen" 


vom 18. September 2009 
– Kleiner Landrat, Vorlage zur Überweisung des Postulats, Beschluss vom 16. März 2010 
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An den Grossen Landrat 
 
 
Schutzwaldpflege und Waldschäden 2012-2015 
 
 
1. Einleitung 
 
Da die Kantone unterschiedliche Kriterien für die Schutzwaldausscheidung festlegten, hat der 
Bund im Jahr 2003 mit „Silva-Protect“ im Rahmen des NFA eine einheitliche Definition für den 
Schutzwald in der ganzen Schweiz beschlossen. Damit wurde die seit dem Jahr 1995 geltende 
Ausscheidung des Waldes mit besonderer Schutzfunktion abgelöst. Die neue Schutzwaldaus-
scheidung wird im Kanton Graubünden ab dem 1. Januar 2012 angewendet (Regierungsbe-
schluss vom 5.12.2011). In den Projektvorschriften „Sammelprojekte Waldbau-Massnahmen 
2012 - 2015 vom 12.12.2011“ sind der Ablauf und die Finanzierung geregelt. 
 
 
1.1. Die wichtigsten Unterschiede zwischen alter und neuer Schutzwaldausscheidung 
 
Bei den Naturgefahrenprozessen wurde neben Lawinen, Rutschungen und Steinschlag neu auch 
Wasser berücksichtigt. Im neuen Projekt sind die Waldschäden integriert, bisher wurden sie als 
Einzelmassnahmen projektbezogen behandelt. Früher wurde nur die Fläche des Schutzwaldes 
als Bemessungsgrundlage herangezogen. Die Kredite wurden dann projektbezogen an die 
Gemeinde zugeteilt. In der neuen Schutzwaldausscheidung wird die Schutzwaldfläche (Faktor 
0.5), der Holzzuwachs (1) und der Risikoindex (1.0) gewichtet. Der Risikoindex berücksichtigt das 
Schadenpotenzial. 
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Nach diesen Grundlagen werden die Kredite vom Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) zuerst 
auf die fünf Waldregionen und innerhalb dieser auf die Gemeinden verteilt. Da einige Gemeinden 
mit dem neuen Verteilschlüssel bedeutend weniger Kredite erhalten, ist diesen eine Übergangs-
frist gewährt worden. Gemeinden wie Davos, die deutlich mehr Kredit erhalten werden, erreichen 
damit ihren effektiven Kredit erst ab dem Jahr 2014. 
 
 
1.2. Schutzwaldfläche 
 
1995 (inkl. Gemeinde Wiesen): 
Waldflächen (Geostat)     5’916 ha 
Wald mit besonderer Schutzfunktion    2’442 ha  41 % 
 
2012: 
Waldfläche Wald GR ohne Gebüschwald   6’592 ha 
Schutzwald      4’240 ha  64 % 
 
 
1.3. Schutzwaldtypen 
 
Die neue Schutzwaldausscheidung umfasst drei Typen: 
Typ A:  grosses Risiko, alle Gefahrenprozesse  3’235 ha  77 % 
Typ B:  kleines Risiko, Lawinen, Steinschlag, Rutschungen    355 ha    8 % 
Typ C:  kleines Risiko, Gerinne       650 ha  15 % 
 
 
1.4. Waldschäden 
 
Die Waldschäden (Projektvorschriften, Kapitel 3) wurden bis 2011 als eigene Projekte behandelt, 
da diese nicht planbar sind. Neu ist die Behebung von Waldschäden an den Schutzwald inkl. 
einer Pufferzone ausserhalb des Schutzwaldes gekoppelt. Jede Gemeinde erhält ein Kontingent 
für die Behebung von Waldschäden (Gemeinde Davos: Fr. 40'000.–). Genügt dieser Kredit nicht, 
muss ein Teil der Waldbaukredite eingesetzt werden. Treten in einer anderen Region grosse 
Waldschäden auf, werden die Kredite zuerst in der Waldregion 1 und nachher im ganzen Kanton 
neu verteilt. 
 
 
2. Projektbeschrieb 
 
2.1. Waldbaulicher Handlungsbedarf 
 
Der waldbauliche Handlungsbedarf wird im Betriebsplan, der zurzeit erarbeitet wird, detailliert 
beschrieben. Aktuell ist der Handlungsbedarf nur grafisch dargestellt (Übersichtskarten 1:50'000, 
ohne Fraktion Wiesen, Karte Jungwaldpflege und Karte Holzereimassnahmen). Im Schutzwaldtyp 
A und B ist die flächendeckende Erhaltung der Schutzwirkung die Zielsetzung. Der waldbauliche 
Handlungsbedarf wird aus der Bestandesbeschreibung und den dabei festgelegten Dringlichkei-
ten hergeleitet. Im Schutzwaldtyp C hat die Gerinnepflege Vorrang (Verhinderung von Verklau-
sung). 
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2.2. Bauprogramme 
 
Die Jahresprogramme müssen nach den Projektvorschriften Kapitel 1.6 bearbeitet werden. 
Regionalforstingenieur Markus Stadler (AWN, Region 1) ist für die fachgerechte Umsetzung 
verantwortlich. Der Kleine Landrat genehmigt die Jahresprogramme. 
 
Die jährlichen Bauprogramme umfassen Arbeiten der 1. und 2. Dringlichkeit im Bereich Jung-
waldpflege und Holzereimassnahmen. Angrenzende Bestände können miteinbezogen werden, 
wenn arbeitstechnische Gründe dafür sprechen. Entlang einer Seillinie können auch Bestände 
ausserhalb der 1. und 2. Dringlichkeiten bewirtschaftet werden, sofern sie im Schutzwaldtyp A 
oder B liegen. Beitragsberechtigt sind alle Arbeiten, für die in den Projektvorschriften Kapitel 7.5 b 
„Pauschalen“ definiert sind: 
 
1. Waldpflege (Pflanzen, Jungwuchs-, Dickungs- und Stangenholzpflege) 
2. Holzschläge mit Bodenzug, Seilkran und Logging sowie Vortransport 
3. Unterstützende Massnahmen (Wildschutzmassnahmen, Begehungswege, Gleitschnee- und 


Hangverbauungen) 
 
 
3. Finanzierung 
 
Kreditzuteilung nach altem und neuem Schlüssel des Kantons: 
 
Programmetappe 2008 – 2011  Fr. 590'000.-/Jahr 
Programmetappe 2012 – 2015 *  Fr. 880'000.-/Jahr 
(* ohne Waldschäden) 
 
Die gesamte Projektverwaltung mit dem Holzverkauf wird in der Laufenden Rechnung (Konto-
gruppe 810, Forstwesen) budgetiert und abgerechnet. Mit dem Holzerlös finanziert der Waldei-
gentümer ca. 35 – 40 % der Bruttokosten. Gegenüber dem Kanton und in der Investitionsrech-
nung werden nur die verbleibenden Kosten (Bruttokosten abzüglich Holzerlös) ausgewiesen. 
 


 
(aus Tabelle AfW, Kredite 2012 – 2015 vom 16.8.11) 


 
Die Kredite werden in den Budgets und den Jahresrechnungen der Gemeinde ausgewiesen. 
Vorbehalten bleiben die Kreditgenehmigungen beim Kanton und Bund. Nach Abschluss der 
Projektperiode wird eine Schlussabrechnung erstellt. Die Projektgenehmigung und Finanzierung 
sind im Artikel 4 der Verordnung über die Wälder mit besonderer Schutzfunktion (DRB 71.22), im 
Artikel 22 der Waldordnung (DRB 71) sowie im Artikel 9 des Landschaftsgesetzes über öffentli-
che Werke und Beiträge an private Erschliessungsanlagen (DRB 64) geregelt. 
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Die Restkosten von Fr. 675'600.– werden dem Fonds für öffentliche und private Werke belastet. 
Per 31.12.2010 weist dieser einen Bestand von Fr. 12'018’220.– auf. 
 
 
4. Bauausführung 
 
Waldbauliche Massnahmen können im Gemeinde-, Fraktions- und Privatwald ausgeführt werden. 
Für Massnahmen mit Holzertrag kauft die Gemeinde im Privat- und Fraktionswald das Holz ab 
Stock. So werden die Bedingungen des Mehrwertsteuergesetzes am einfachsten erfüllt. Der 
Kleine Landrat regelt die Massnahmen im Privat- und Fraktionswald. Die Arbeiten werden vom 
Forstbetrieb geplant und ausgeführt. Die Maschineneinsätze werden an lokale Unternehmungen 
vergeben. Mit dem Kanton werden Aufwand und Ertrag nach Pauschalen (festgesetzte Tarife, 
gegliedert nach Arbeitsgattung) abgerechnet. 
 
Im Bauprogramm 2011 wurde in 32 Teilflächen gearbeitet, etwa 150 Aufwandpositionen wurden 
abgerechnet. In mehr als 60 Parzellen wurden waldbauliche Massnahmen ausgeführt. 
 
 
5. Zusammenfassung 
 
Die Ausführung der Schutzwaldpflege in der Gemeinde Davos unter den aufgeführten Bedingun-
gen ist eine grosse Herausforderung. Die komplexen Rahmenbedingungen (parzellierter Privat-
wald, grosse Tourismusaktivitäten, dicht besiedeltes Gebiet, Kostendruck) erschweren die 
Arbeitsausführung. Für Forstarbeiten kann nur die schneefreie Zeit genutzt werden. Bei jedem 
Arbeitseinsatz müssen neben der Arbeitssicherheit für die Forstarbeiter auch die Gefahren und 
Risiken gegenüber Dritten und Sachwerten genau beurteilt werden. Trotz Mechanisierung ist die 
manuelle Arbeit im steilen Gelände von grosser Bedeutung. Die Frage bleibt offen, ob mittelfristig 
dafür auch noch genügend qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung stehen. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Das Projekt Schutzwaldpflege und Waldschäden 2012 – 2015 sei zu genehmigen. 
 
2. Für die Ausführung sei ein Rahmenkredit von Fr. 3'378’000.– (Preisbasis Februar 2012) zu 


bewilligen. 
 
3. Die Restkosten (Baukosten abzüglich Kantonsbeiträge) werden in der Bestandesrechnung 


(Konto 1145.01 Gemeindewaldung / Forstprojekte) aktiviert. Die jährliche Abschreibung der 
aktivierten Restkosten wird über die Laufende Rechung (Bereich 810, Beitrag „Spezialfinanzie-
rung“) dem Verpflichtungskonto 2080.05 „öffentliche und private Werke“ belastet. 
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Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Übersichtsplan 1:77'500 "Schutzwald GR 2012" 
 
 
Aktenauflage 
– Projektordner "Schutzwaldpflege und Waldschäden 2012 – 2015" 
 
 
Mitteilung an 
– Amt für Wald H/P/D, Sagastägstrasse 96, 7220 Schiers 
– Martin Raich, Finanzverwalter 
– Hanspeter Hefti, Forstbetriebsleiter 
 













Gemeinde Davos 
Kanzlei 
Berglistutz 1, Postfach 
7270 Davos Platz 1 
 
 


 


 
 


  


 


 
 
 
 


GROSSER  LANDRAT  DER  GEMEINDE  DAVOS 
 
 


AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 


E I N L A D U N G 
 
 


zur 
 
 


27. Sitzung des Grossen Landrates 
 
 


auf 
 
 


Donnerstag, 15. März 2012, 14.00 Uhr 
 
 


im Landratssaal 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 27. Ratssitzung einzuladen und unterbreite 
Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
 
 
 
1. Protokoll 
 


Das Protokoll der Sitzung vom 16. Februar 2012 sowie alle übrigen Unterlagen liegen ab so-
fort für die Mitglieder des Grossen Landrates im Büro, beim Ordnungsamt zur Einsichtnahme 
auf. 


 
 
 
2. Blockzeiten an der Primarschule Davos 
 
 Beilage Nr. 340: Antrag des Kleinen Landrates vom 21.02.2012 
 
 Auflageakten:  - Petition/Unterschriftensammlung zur Einführung von Blockzeiten in der  
     Schule der Landschaft Davos mit 257 Unterzeichnungen vom Januar 
     2011. 
 
 
 
3. Postulat Hans Eidenbenz betreffend Schutz der Davoser Zeugen früherer Architektur 


und Lebensart, Prüfung und Abschreibung 
 
 Beilage Nr. 341: Antrag des Kleinen Landrates vom 21.02.2012 
 
 Auflageakten:  - Hans Eidenbenz, Postulat „Davoser Zeugen früherer Architektur und  
     Lebensart schützen“ vom 18. September 2009. 
   - Kleiner Landrat, Vorlage zur Überweisung des Postulats, Beschluss vom  
     16. März 2010. 
 
 
 
4. Schutzwaldpflege und Waldschäden 2012-2015 
 
 Beilage Nr. 342: Antrag des Kleinen Landrates vom 21.02.2012 
 
 Beilage Nr. 343: Übersichtsplan 1:77'500 „Schutzwald GR 2012“ 
 
 Auflageakten:  - Projektordner „Schutzwaldpflege und Waldschäden 2012-2015“. 
 
 
 
5. Persönliche Vorstösse 
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6. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Namens des Grossen Landrates 
Der Landratspräsident 
 
 
 
 
Simi Valär 
 
  
 
 
 
Davos, 23. Februar 2012 





